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Steil steigt das Strässchen von 
Koranten auf die Höhe zwi-
schen Wyssachen und Eriswil. 
Das Auto wankt und holpert. 
Flicke und Risse überziehen 
den Teerbelag. Hier, sind sich 
Anton Rauch und Ernst Nieder-
hauser einig, bringt nur eine 
Totalsanierung wieder gute 
Strassenverhältnisse. Der Werk-
meister von Huttwil und der  
Gemeindearbeiter von Wyssa-
chen sind unterwegs in Sachen 
Fusion.
Oben auf der Höhe ändern sich 
die Verhältnisse, deshalb be-
ginnt für die beiden ein neuer 
Strassenabschnitt. Die Breite 
wird aufgenommen, mit dem 
Distanzrad die Länge gemes-
sen, der Zustand festgehalten, 
dazu welche Flickarbeiten nö-
tig wären, damit die Schäden 
nicht zunehmen. Schliesslich 
wird geschätzt, was das Flicken 
und ein Neubau kosten wür-
den. «Wenn man die Strasse 
rechtzeitig richtig flickt, lässt 
sich oft auf lange Zeit ein teu-
rer Neubau vermeiden», er-
klärt Rauch.

rund eine Woche waren Rauch 
und Niederhauser für diese Ar-
beit insgesamt unterwegs, 
schätzen die beiden. 55 Kilome-
ter Gemeindestrassen haben sie 
so vermessen und beurteilt. 
Entstanden ist ein Inventar in 
Form einer Tabelle von 20 Sei-
ten, aus der sich auch der künf-
tige Unterhalts- und Investiti-
onsaufwand summieren lässt. 
Das sind wichtige Grundlagen 
für die Finanzplanung der fusi-
onierten Gemeinden. Die Behör-
den von Wyssachen und Huttwil 
wollen wissen, was im Fall eines 
Zusammenschlusses auf sie zu-
kommt, und auch die Stimmbe-
rechtigten sollen es wissen, 
wenn sie an den Gemeindever-
sammlungen im nächsten Juni 
über den Grundsatz der Fusion 
abstimmen. Deshalb werden 
diese und viele weiteren Grund-
lagendaten für die Machbar-
keitsstudie erhoben und zusam-
mengetragen (Zusammenstellung 
vgl. Seite 4). 

Ist Huttwil im Vergleich zu 
Wyssachen das grosse Zent-
rum, so sind die Grössenver-
hältnisse bei den Strassen um-
gekehrt: Den 55 Kilometern 
Wyssacher Strassen stehen in 
der Huttwiler Tabelle von Anton 
Rauch nur 45 Kilometer gegen-
über. «Allerdings», hält dieser 
fest, «werden dabei Äpfel mit 
Birnen verglichen». Denn in 
Wyssachen sind Hofzufahren zu 

landwirtschaftlichen Betrieben 
und Hauszufahrten mit erfasst. 
In Huttwil dagegen wurden die-
se nicht aufgenommen, als 
2004 das Inventar im Zusam-
menhang mit einem neuen Stras-
senreglement erstellt wurde.
Anton Rauch hat Verständnis 
dafür, dass ein Inventar der Ge-
meindestrassen in Wyssachen 
bisher fehlte. «Mit der einfa-
chen Struktur mit einem einzi-
gen Gemeindearbeiter war das 
gar nicht möglich.» Kommt 
dazu, dass Ernst Niederhauser 
nicht nur für die Strassen ver-
antwortlich ist. Er ist auch noch 

Brunnenmeister und für die Ka-
nalisation zuständig, zudem 
betreut er als Hauswart die Zi-
vilschutzanlage im Kirchge-
meindehaus.

In Wyssachen wurden bisher 
jedes Jahr im Frühling die Prio-
ritäten für den Strassenunter-
halt festgelegt. Für grössere 
Arbeiten konnte Niederhauser 
Landwirte und Rentner beizie-
hen. In Huttwil wird für die 
Haus- und Hofzufahrten jähr-
lich im Budget ein separater 
Beitragsrahmen festgelegt. Ei-
gentümer können ihren Bedarf 
bei Anton Rauch anmelden. 
Sind die Mittel für ein Jahr  
ausgeschöpft, werden weitere  
Gesuche auf das nächste Jahr 
verschoben. Deshalb mussten 
diese Strassen im Inventar 
auch nicht aufgenommen wer-
den. Doch während Wyssa-
chen am Schluss sämtliche 
Kosten auch für diese trägt, 
müssen die Eigentümer in 
Huttwil 50 Prozent der Kosten 
übernehmen.

Für die Fusionsabklärungen 
ergibt sich aus dieser Konstel-
lation eine weitere Knacknuss: 
Welche Beitragsregelung soll 
für die zukünftige Gemeinde 

gelten? Wird die Huttwiler Lö-
sung übernommen, müssen auf 
dem erhobenen Gemeindestras- 
sennetz von Wyssachen die 
Hof- und Hauszufahrten ausge-
schieden werden. Rauch und 
Niederhauser haben das des-
halb in ihrer Tabelle bereits  
erhoben. Das Ganze ist zudem 
politisch brisant, weil die  
Fusion den Landwirten und  
den Hausbesitzern ausserhalb  
der Bauzonen einen Nachteil 
bringt. 
Umgekehrt hätte eine Übernah-
me der grosszügigeren Wyss-
acher Regelung für die fusio-
nierte Gemeinde Mehrkosten 
zur Folge. Um diese abschätzen 
zu können, müssten Rauch und 
Niederhauser nochmals auf die 
Piste, um auch die Huttwiler 
Haus- und Hofzufahrten genau 
zu erfassen und in die Tabelle 
aufzunehmen.

Wie dem auch sei, für Ernst 
Niederhauser sind die Erhebun-
gen zu den Strassen ein Beispiel 
dafür, dass die Fusionsabklä-
rungen Sinn machen, unabhän-
gig davon, wie die beiden Ge-
meinden letztlich entscheiden: 
«Das Inventar ist künftig so 
oder so eine wertvolle Arbeits-
grundlage.»

20­Seiten­Tabelle für 55 kilometer Strasse
Mit Anton rauch und Ernst Niederhauser unterwegs in Wyssachen  

Ernst Niederhauser (l.) und Anton Rauch auf einem Strassenstück mit sichtbaren Schäden.

«Wir vergleichen 
Äpfel mit Birnen.»
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Ein Projektausschuss und vier 
Fachgruppen leisten die Arbei-
ten für die Machbarkeitsstudie 
zur Fusion der Einwohnerge-
meinden Huttwil und Wyss-
achen. Der Projektausschuss 
überwacht und koordiniert die 
Arbeit der Fachgruppen. Er wird 
am Schluss eine Synthese der 
Gruppenberichte erstellen und 
den Gemeinderäten von Wyss-
achen und Huttwil einen Antrag 
für den Grundsatzentscheid 
stellen.
Auch die Fachgruppe Finanzen 
hat einen Synthese-Auftrag: 
Sie muss die Ergebnisse der 
anderen Fachgruppen in die 
Erkenntnisse aus der Vorstudie 
einfliessen lassen. Sie hat des-
halb ihre Arbeit bisher nicht 
aufgenommen. Sie wird den  
Finanzplan der fusionierten 
Gemeinde aus der Vorstudie 
2007/2008 mit diesen Angaben 
anpassen. Dieser wird aufzei-
gen, ob das Ziel erreicht werden 
kann, die Fusion mit der aktuel-
len Steueranlage von Huttwil 
(1,65 Einheiten) oder einem tie-
feren Ansatz durchzuführen.
Die anderen drei Fachgruppen 
befassen sich gegenwärtig vor 
allem mit folgenden Pendenzen 
und offenen Fragen.

Gemeindestrukturen
· Erarbeiten einer Behörden-

struktur für die neue Gemein-
de. Abklären, ob es ein Ge-
meindeparlament braucht. 
Grösse und Ressortstruktur 
des Gemeinderates festlegen, 
angemessene Vertretung von 
Wyssachen sicherstellen. 

· Erarbeiten einer Verwal-
tungsorganisation für die fu-
sionierte Gemeinde. Berück-
sichtigung der Bedürfnisse der 
Bevölkerung und der sich  
abzeichnenden verändernden 
Rahmen bedingungen von Bund 
und Kanton. Aufzeigen, wie 
EDV und Archiv zusammenge-
führt werden können. Raumbe-
dürfnisse in Huttwil und Frage 
eines Schalters in Wyssachen 
klären.

· Aufzeigen von Lösungen für 
die Feuerwehr und die Schule 
inklusive Raumbedarf.

· Aufzeigen, wie sich die Tatsa-
che auswirkt, dass Zentrums-
dienstleistungen von Huttwil 
von Wyssacherinnen und 
Wyssachern künftig zum Tarif 
von Einheimischen genutzt 
werden können.

· Aufzeigen, welche ortsspezifi-
schen Angebote von Wyss-
achen durch die fusionierte 
Gemeinde weiter mit Beiträ-
gen unterstützt werden sollen.

· Einen Vorschlag für den 
Namen und das Wappen der 
fusionierten Gemeinde ma-
chen.

Ver­ und Entsorgung
· Erstellen eines Inventars über 

die Gemeindestrassen von 
Wyssachen und ihren Zustand 
analog des Inventars von 
Huttwil.

· Erarbeiten eines Vorschla- 
g es für die Vereinheitlichung 
der unterschiedlichen Bei-
tragspraxis der beiden Ge-
meinden für private Haus- und 
Hofzufahrten.

· Erarbeiten eines möglichst 
einheitlichen Dienstleis tungs-
angebotes im Bereich der öf-
fentl. Infrastruktur (Wasser-
versorgung, Abfallentsorgung, 
Abwasserbeseitigung, Ener-
gieversorgung und Kommuni-
kationssignale).

· Erarbeiten einer Lösung für 
die Organisation der Werkhof-
dienstleistungen.

Planung, Potenzial
· Vertiefte Analyse der sozio-

politischen Umwelteinflüsse 
auf die beiden Gemeinden.

· Aufzeigen, wie sich eine Fu-
sion auf Raum-, Siedlungs- 
und Verkehrsplanung sowie 
den Stellenwert der Ge-

meinde in Region und Kan-
ton auswirkt.

· Abklären von weiteren Aus-
wirkungen einer Fusion, z.B. 
auf die amtlichen Bewertun-
gen, die landwirtschaftlichen 
Beiträge oder auf Burger- und 
Herdgemeinde Huttwil.

Wo liegen die Pendenzen und offenen Fragen?

Herausgeber 

Einwohnergemeinde Wyssachen 

Gemeindehaus, 4954 Wyssachen 

www.wyssachen.ch

Einwohnergemeinde Huttwil 

Marktgasse 2, 4950 Huttwil

www.huttwil.ch

redaktion

Barbara Heiniger

Gemeindehaus, 4954 Wyssachen 

barbara.heiniger@bluewin.ch

Jürg Rettenmund

Schultheissenstr. 2, 4950 Huttwil 

alte.krone.huttwil@bluewin.ch

IMPrESSuM

(Die Daten für 2010 sind  

noch provisorisch)

15. März 2010 Antrag Projektaus-

schuss an die Gemeinderäte

18./22. März 2010 Beschluss der 

Gemeinderäte von Wyssachen und 

Huttwil zu den Mitwirkungsunter-

lagen

24. März 2010 Öffentliche Infor-

mationsveranstaltung als Start der 

Mitwirkung

22. April 2010 Eingabefrist 

Mitwirkung

20./25. Mai 2010 Anträge Ge-

meinderäte Wyssachen und Huttwil 

für die Gemeindeversammlungen

4. Juni 2010 Gemeindeblätter 

Wyssachen und Huttwil zu den Ge-

meindeversammlungen erscheinen

23. Juni 2010 Gemeindever-

sammlungen von Wyssachen und 

Huttwil beschliessen gleichzeitig 

über die Grundsatzfrage «Fusion 

Ja oder Nein»

Bei Zustimmung durch 

beide Gemeinden:

Mai / Juni 2012 Fusionsvertrag und 

neues Organisationsreglement an 

den Gemeindeversammlungen

Oktober 2012 Wahl des Gemeinde-

rates für die fusionierte Gemeinde

1. Januar 2013 Fusion der beiden 

Gemeinden

DEr ZEITPLAN

Existierende Zusammenarbeit zwischen Huttwil und Wyssachen: 

Einweihung des Fuss- und Radweges zwischen den beiden Ortschaften.




